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Merkblatt zur „Bauhygiene“ 
 
 
Es gelten: 
 
• Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des europäischen Parlaments und des Rates über Lebensmittelhygiene 
 
• Deutsches Institut für Normung (folgend: DIN) 10506 / Lebensmittelhygiene – Gemeinschaftsverpflegung 
 
• Verein Deutscher Ingenieure (folgend: VDI) 2052 / Raumlufttechnische Anlagen für Küchen 
 
• VDI 6022 / Hygieneanforderungen an raumlufttechnische Anlagen und Geräte 
 
• Leitlinien für gute Hygienepraxis von Branchenverbänden gemäß Artikel 8 Verordnung (EG) Nr. 852/2004  
 
Anforderungen an Arbeitsräume: 
 
• ausreichende Grundfläche und ausreichende lichte Höhe 
 
• sofern nicht ohnehin durch räumliche Trennung gewährleistet, Strukturierung der Arbeitsräume in reine und 

unreine Bereiche 
 
• Toilettenräume dürfen auf keinen Fall unmittelbar in Räume öffnen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen 

wird; raumhohe Abtrennung des Toilettenraumes vom Toilettenvorraum 
 
• Bodenbeläge: leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren, wasserundurchlässig, Wasser 

abstoßend, abriebfest, aus nichttoxischem Material, Belag mit rutschhemmenden Eigenschaften (zum 
Beispiel Fliesen mit geeigneter profilierter Oberfläche; Format vorzugsweise maximal 20 cm x 20 cm) 

 
• Fußbodengestaltung so, dass eine Ansammlung von Flüssigkeiten vermieden wird, zum Beispiel durch 

leichtes Gefälle des Fußbodens gegen geruchs- und ungeziefersichere Ablauföffnungen oder Ablaufrinnen 
(empfohlenes Gefälle des Fußbodens 1 % bis 1,5 %) 

 
• Abwasserableitungssysteme: zweckdienlich unter Vermeidung jedes Kontaminationsrisikos 
 
• Schmutzwasserausguss (möglichst unter dem Niveau der Arbeitsflächen) 
 
• Wandflächen: bis zu einer angemessenen Höhe glatte Flächen, hell, leicht zu reinigen und erforderlichenfalls 

zu desinfizieren, wasserundurchlässig, Wasser abstoßend, abriebfest und aus nichttoxischem Material; 
Hohlkehlsockel am Übergang vom Wand zum Bodenbereich, gegebenenfalls mit wandständiger 
Dehnungsfuge, empfehlenswert 

 
• Gestaltung von Decken und Deckenstrukturen in einem hellen Farbton und so, dass Schmutzansammlungen 

vermieden und Kondensation, unerwünschter Schimmelbefall sowie das Ablösen von Materialteilchen auf 
ein Mindestmaß beschränkt werden; aus Wartungsgründen sind geschlossene Decken zu empfehlen 

 
• Abdichtung von Dehnungsfugen und Leitungsführungen durch Wände, Fußböden und Decken sowie von 

Fugen zwischen festmontierten Einrichtungsgegenständen 
 
• Gestaltung von Fenstern und anderen Öffnungen so, dass Schmutzansammlungen vermieden werden; 

Einbau eines leicht zu reinigenden/entfernbaren Insektenschutzes, sofern diese nach außen öffnen können 
 
• Türen mit glatten und Wasser abstoßenden Oberflächen, leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu 

desinfizieren 
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• Ableitung von aus Kühlaggregaten anfallendem Kondenswasser in geschlossenen Leitungen aus dem 

Kühlraum 
 
• Flächen mit Lebensmittelkontakt in Vorbereitungs- und Zubereitungsbereichen aus glattem korrosionsfestem 

und nichttoxischem Material, leicht zu reinigen und zu desinfizieren; Abdichtung von Schnittkanten von 
Arbeitsplatten gegen eindringende Feuchtigkeit; erforderlichenfalls Anbringung eines Spritzschutzes zu 
Vorrichtungen zum Waschen von Lebensmitteln sowie zur Reinigung von Arbeitsgeräten und Ausrüstungen 
beziehungsweise zu Handwaschbecken 

 
• genügend Handwaschbecken mit Warm- und Kaltwasserzufuhr an geeigneten Standorten, ausgestattet mit 

Mitteln zur Händereinigung und zum hygienischen Händetrocknen (Einmalhandtücher) 
 
• geeignete Vorrichtungen zum Reinigen, Desinfizieren und Lagern von Arbeitsgeräten und Ausrüstungen; 

aus korrosionsfestem Material, leicht zu reinigen; Vorrichtungen zum Reinigen mit Warm- und 
Kaltwasserzufuhr 

 
• erforderlichenfalls geeignete Vorrichtungen zum Waschen von Lebensmitteln; Vorrichtungen zum Waschen 

der Lebensmittel müssen getrennt von den Handwaschbecken angeordnet sein 
 
• ausreichende und angemessene natürliche oder künstliche Belüftung; Vermeidung künstlich erzeugter 

Luftströmungen aus einem kontaminierten in einen reinen Bereich; Installation der Lüftungssysteme so, dass 
Filter und andere Teile, die gereinigt oder ausgetauscht werden müssen, leicht zugänglich sind; Herstellung 
von Absaugschwerpunkten zum Beispiel über Koch- und Bratgeräten, Heißluftdämpfern sowie Spülanlagen 

 
• angemessene natürliche und/oder künstliche Beleuchtung; Glaslampen sollten im Verarbeitungsbereich mit 

einem Splitterschutz versehen sein 
 
• Lagerung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie Reinigungsgerätschaften in einem separaten 

Raum oder in einer dafür vorgesehenen geschlossenen Einrichtung (zum Beispiel Schrank) 
 
Anforderungen an Lebensmittellagerräume: 
 
• soweit erforderlich, geeignete Bearbeitungs- und Lagerräume mit ausreichender Kapazität; Konzeption und 

Dimensionierung unter Beachtung der zu lagernden Sortimente und Mengen 
 
• räumliche Anforderungen grundsätzlich wie an Arbeitsräume 
 
• Verschluss von Öffnungen zwischen Wand und Kühlzelle sowie zwischen Kühlzelle und Raumdecke, sofern 

eine Reinigung dieser Bereiche nicht leicht möglich ist 
 
• Einbau eines Fußbodeneinlaufes in Kühlräumen beziehungsweise in deren unmittelbarer Nähe 
 
Lebensmittelabfälle/Nebenprodukte/Abfälle: 
 
• Sammlung in separatem, ausreichend dimensioniertem, erforderlichenfalls gekühltem Raum/ geschlossener 

Einrichtung 
 
• Gestaltung und Bewirtschaftung von Abfallsammelräumen so, dass sie sauber und frei von Tieren und 

Schädlingen gehalten werden können 
 
Thekenbereiche mit Getränkeschankanlagen: 
 
• Beachtung der DIN 6650, Teil 1 bis 7 - Getränkeschankanlagen, der DIN 6653, Teile 1 und 3 - 

Getränkeschankanlagen-Ausrüstungsteile, BGR 228 (Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe) - Errichtung und Betrieb von Getränkeschankanlagen, der Betriebssicherheitsverordnung 
sowie des Standes der Technik 

 
• an geeigneten Standorten Handwaschbecken mit fließendem Warm- und Kaltwasser, ausgestattet mit 

Mitteln zur Händereinigung und zum hygienischen Händetrocknen (Einmalhandtücher) 
 
• geeignete Spüleinrichtung zur Reinigung der Schankgefäße sollte über einen Warmwasseranschluss 

verfügen  
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Personal-/Sanitärräume: 
 
• Bereitstellung angemessener Umkleideräume für das Personal, ausgestattet mit Einrichtungen zur Schwarz-

Weiß-Trennung der Straßen- und Hygienekleidung (zum Beispiel geeignete Spinde) und 
Handwascheinrichtungen mit fließendem Warm- und Kaltwasser sowie Mitteln zur Händereinigung und zum 
hygienischen Händetrocknen (Einmalhandtücher) 

 
• Toiletten mit Wasserspülung und Kanalisationsanschluss in ausreichender Anzahl 
 
• Toilettenräume dürfen auf keinen Fall unmittelbar in Räume öffnen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen 

wird; raumhohe Abtrennung des Toilettenraumes vom Toilettenvorraum 
 
• Hat der Toilettenraum mehr als eine Toilettenzelle oder ist ein unmittelbarer Zugang zum Toilettenraum aus 

einem Arbeits-, Pausen-, Bereitschafts-, Wasch-, Umkleide- oder Erste-Hilfe-Raum möglich, so ist ein 
Vorraum erforderlich. Im Vorraum darf sich kein Urinal befinden [ASR A4.1 (Technische Regel für 
Arbeitsstätten) / Punkt 5.2 Nummer 2]. 

 
• angemessene natürliche oder künstliche Belüftung aller sanitären Anlagen 
 
Bezüglich der im Einzelfall bestehenden Anforderungen an Personal-Sanitärräume empfehlen wir, eine 
Stellungnahme der Landesdirektion Dresden, Abteilung Arbeitsschutz, Außenstelle Leipzig, Braustraße 2, 
04107 Leipzig (Telefon 0341 9775001) einzuholen. 
 
Trinkwasseruntersuchung: 
 
Trinkwasser, welches den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht, ist in ausreichender Menge 
bereitzustellen. 
 
Nach Neuverlegung von Wasserversorgungsanlagen oder Trinkwasserinstallationen ist gegenüber dem 
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt ein Nachweis der Trinkwasserversorgung in der Einrichtung zu 
erbringen. Wir empfehlen, die Entnahme einer Wasserprobe durch eine nach § 40 Abs. 2 der 
Trinkwasserverordnung zugelassene Untersuchungsstelle zu veranlassen. 
 
Der Befund der Trinkwasseruntersuchung ist dem Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt zur 
Kenntnis zu geben. 
 
Fettabscheider: 
 
• Einbau und Betrieb von Abscheideranlagen für Fette nach den anerkannten Regeln der Technik in 

Einrichtungen, in denen fetthaltiges Abwasser anfällt 
 
• Fettabscheider dürfen nur so eingebaut werden, dass die Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung von 

Lebensmittel bei deren Betrieb, Wartung oder Reinigung ausgeschlossen ist. Dies schließt den Einbau von 
Fettabscheidern in Lebensmittelräumen in der Regel aus. 

 
Wir empfehlen eine Abstimmung mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt, Abteilung Straßenverwaltung, Sachgebiet 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Prager Straße 118 - 136 / Technisches Rathaus, 04317 Leipzig 
(Tel. 0341 123 7711). 
 
Für EU-zulassungspflichtige Betriebe können weitere Anforderungen gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 853/2004 des europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen 
Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungsbestehen. 
 
Vor Betriebsaufnahme ist eine Meldung nach Artikel 6 Absatz 2 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene beim VLA 
erforderlich. 




